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Kopf

Der Ober Die an dieser Stelle be.ndliche Gra.k kann nicht angezeigt werden. ste Gerichtshof hat als Revisionsgericht

durch den Vizepräsidenten des Obersten Gerichtshofs Dr. Schlosser als Vorsitzenden sowie den Senatspräsidenten des

Obersten Gerichtshofs Dr. Schiemer und die Hofräte des Obersten Gerichtshofs Dr. Gerstenecker, Dr. Rohrer und Dr.

Zechner als weitere Richter in der Rechtssache der klagenden Partei Sarah Tabea L*****, vertreten durch Dr. Mario

Mandl, Rechtsanwalt in Innsbruck als Verfahrenshelfer, wider die beklagte Partei Land Tirol, vertreten durch Dr. Jörg

Lindpaintner, Rechtsanwalt in Innsbruck, wegen 92.294,50 Euro (1,27 Mio S) sA und Feststellung (Streitwert 13.081,11

Euro [180.000 S]) infolge außerordentlicher Revision der klagenden Partei gegen das Urteil des Oberlandesgerichts

Innsbruck als Berufungsgericht vom 29. Oktober 2001, GZ 4 R 217/01w-32, den Beschluss

gefasst:

Spruch

Die außerordentliche Revision wird gemäß § 508a Abs 2 ZPO mangels der Voraussetzungen des § 502 Abs 1 ZPO

zurückgewiesen.Die außerordentliche Revision wird gemäß Paragraph 508 a, Absatz 2, ZPO mangels der

Voraussetzungen des Paragraph 502, Absatz eins, ZPO zurückgewiesen.

Text

Begründung:

Rechtliche Beurteilung

Im Rechtsmittel wird die zweitinstanzliche AuHassung, die Haftung für das Verhalten der Bezirksverwaltungsbehörde

als (seinerzeitigen) Amtsvormund der - 1953 geborenen und mit Beschluss vom 4. Oktober 1972 über ihren Antrag für

volljährig erklärten - Klägerin nach §§ 264, 1293 H ABGB treHe jene Gebietskörperschaft, der sie funktionell

zuzurechnen sei, somit das beklagte Land als Rechtsträger einer näher genannten Bezirkshauptmannschaft (BH), nicht

in Frage gestellt (vgl. dazu 3 Ob 51/98s = ÖA 2000, 89 mwN; Schlemmer in Schwimann2, § 264 ABGB Rz 5). Die

Vorinstanzen wiesen das auf Zahlung von Verdienstentgang und Schmerzengeld sowie auf Feststellung gerichtete und

aus einem näher dargestellten Fehlverhalten des vormaligen Leiters des Jugendamts dieser BH (als Organ der

JugendwohlfahrtspOege) abgeleitete Klagebegehren ab. Die außerordentliche Revision der Klägerin bringt keine

erheblichen Rechtsfragen iSd § 502 Abs 1 ZPO ins Spiel.Im Rechtsmittel wird die zweitinstanzliche AuHassung, die

Haftung für das Verhalten der Bezirksverwaltungsbehörde als (seinerzeitigen) Amtsvormund der - 1953 geborenen und

mit Beschluss vom 4. Oktober 1972 über ihren Antrag für volljährig erklärten - Klägerin nach Paragraphen 264,, 1293 H

ABGB treHe jene Gebietskörperschaft, der sie funktionell zuzurechnen sei, somit das beklagte Land als Rechtsträger

einer näher genannten Bezirkshauptmannschaft (BH), nicht in Frage gestellt vergleiche dazu 3 Ob 51/98s = ÖA 2000, 89

mwN; Schlemmer in Schwimann2, Paragraph 264, ABGB Rz 5). Die Vorinstanzen wiesen das auf Zahlung von

Verdienstentgang und Schmerzengeld sowie auf Feststellung gerichtete und aus einem näher dargestellten
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Fehlverhalten des vormaligen Leiters des Jugendamts dieser BH (als Organ der JugendwohlfahrtspOege) abgeleitete

Klagebegehren ab. Die außerordentliche Revision der Klägerin bringt keine erheblichen Rechtsfragen iSd Paragraph

502, Absatz eins, ZPO ins Spiel.

Die behaupteten sekundären Feststellungsmängel betreHen in Wahrheit die ohnehin getroHenen Feststellungen und

die ihnen zugrunde liegende - von der zweiten Instanz eingehend überprüfte - Beweiswürdigung, deren weitere

Überprüfung dem Obersten Gerichtshof, der nicht Tatsacheninstanz ist, entzogen ist. Der Vorwurf, der den

Klageanspruch stützen soll, der Leiter des Jugendamts habe der Klägerin nicht die von ihr gewollte und ihren

Fähigkeiten entsprechende Ausbildung zukommen lassen, sondern habe sie in von ihr nicht gewollte und ihren

Fähigkeiten nicht entsprechende Ausbildungen und Berufe gedrängt, blieb nach den eingehenden und von der

zweiten Instanz gebilligten Feststellungen des Erstgerichts unbewiesen. Damit kann sich aber die Frage, ob die

Auswahl der Ausbildung des Minderjährigen generell zu den dem Amtsvormund obliegenden Aufgaben bei der POege

und Erziehung eines Minderjährigen gehörte, nicht mehr stellen. Ob es sich bei dieser Obliegenheit um eine wichtige

und bedenkliche Angelegenheit iSd § 216 ABGB aF bzw. um eine wichtige, die Person des Kindes betreHende

Angelegenheit iSd § 216 Abs 2 ABGB aF handelt, bei deren Vorliegen der Amtsvormund die Genehmigung des

POegschaftsgerichts einzuholen hat, kann schon deshalb ungeprüft bleiben, weil der Vorwurf der unterlassenen

Befassung des POegschaftsgerichts im Verfahren erster Instanz gar nicht erhoben wurde.Die behaupteten sekundären

Feststellungsmängel betreHen in Wahrheit die ohnehin getroHenen Feststellungen und die ihnen zugrunde liegende -

von der zweiten Instanz eingehend überprüfte - Beweiswürdigung, deren weitere Überprüfung dem Obersten

Gerichtshof, der nicht Tatsacheninstanz ist, entzogen ist. Der Vorwurf, der den Klageanspruch stützen soll, der Leiter

des Jugendamts habe der Klägerin nicht die von ihr gewollte und ihren Fähigkeiten entsprechende Ausbildung

zukommen lassen, sondern habe sie in von ihr nicht gewollte und ihren Fähigkeiten nicht entsprechende Ausbildungen

und Berufe gedrängt, blieb nach den eingehenden und von der zweiten Instanz gebilligten Feststellungen des

Erstgerichts unbewiesen. Damit kann sich aber die Frage, ob die Auswahl der Ausbildung des Minderjährigen generell

zu den dem Amtsvormund obliegenden Aufgaben bei der POege und Erziehung eines Minderjährigen gehörte, nicht

mehr stellen. Ob es sich bei dieser Obliegenheit um eine wichtige und bedenkliche Angelegenheit iSd Paragraph 216,

ABGB aF bzw. um eine wichtige, die Person des Kindes betreHende Angelegenheit iSd Paragraph 216, Absatz 2, ABGB

aF handelt, bei deren Vorliegen der Amtsvormund die Genehmigung des POegschaftsgerichts einzuholen hat, kann

schon deshalb ungeprüft bleiben, weil der Vorwurf der unterlassenen Befassung des POegschaftsgerichts im Verfahren

erster Instanz gar nicht erhoben wurde.

Die übrigen, zum Inhalt der Klage erhobenen Vorwürfe werden im Rechtsmittel nicht mehr releviert. Einer weitere

Begründung bedarf dieser Beschluss nicht (§ 510 Abs 3 ZPO).Die übrigen, zum Inhalt der Klage erhobenen Vorwürfe

werden im Rechtsmittel nicht mehr releviert. Einer weitere Begründung bedarf dieser Beschluss nicht (Paragraph 510,

Absatz 3, ZPO).
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